
Übungssachverhalt  
 
Lkw + Anhänger und § 76 Nr. 10 FeV 
 
 
Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wird der P. mit seiner Fahrzeug-
kombination angehalten und überprüft. Der Fahrer händigt den einschreitenden 
Polizeibeamten seinen Führerschein und die Zulassungsbescheinigungen des Pkw 
sowie des Anhängers aus. 
 
Beurteilen Sie den Sachverhalt aus fahrerlaubnisrechtlicher Sicht. 
 

 
 

 



 
 
 

 
 
 
 



Lösung 
 
1. Erforderliche Fahrerlaubnisklasse 
 

Pkw (3040 kg) = Klasse B 
 

Pkw (3040 kg) + Anhänger (5000 kg) = Fahrzeugkombination (8040 kg) 
• Klasse B ist nicht einschlägig, da zGM des Anhängers über 750 kg 
• Klasse B ist nicht einschlägig, da zGM Fahrzeugkombination über 3500 kg 

 
• Klasse BE ist nicht einschlägig, da zGM des Anhängers über 3500 kg 

 
• Klasse B96 (§ 6a I FeV) ist nicht einschlägig, da zGM der Fahrzeug-

kombination über 4250 kg 
 

• Klasse C1E (2. Spiegelstrich) ist einschlägig, da  
o Zugfahrzeug der Klasse B und  
o zGM des Anhängers über 3500 kg und  
o Fahrzeugkombination unter 12000 kg     

 
 
2. Vorhandene Fahrerlaubnisklasse 
 

Klasse BE vom 16.08.2013 (Erteilungsdatum) 
 
§ 6 VI FeV i.V.m. Anlage 3  

• ist nicht einschlägig, da Tabelle A II nur bis zum 18.01.2013 geht 
• ist nicht einschlägig, da Tabelle A III nur die Klasse B behandelt 

 
§ 76 Nr. 10 Satz 2 FeV 

• „Bewerbern, die den Antrag auf Erteilung der Fahrerlaubnis bis zum 
18.01.2013 stellen […], die Fahrerlaubnis unter den bis zum 18.01.2013 
geltenden Voraussetzungen erteilt.“  

• „Die Übergangsregelungen zur Erteilung der Fahrerlaubnis stellen 
sicher, dass alle Bewerber, die bis zum 18.01.2013 ihre Fahrerlaubnis 
beantragt haben […], ihre Fahrerlaubnis unabhängig vom Erteilungs-
datum unter den bis zum 18.01.2013 geltenden Voraussetzungen erteilt 
wird.“ (BR-Drs. 660/10, S. 63). 

• Ausstellungsdatum (11.01.2013) liegt vor dem 19.01.2013 
• Es gelten die Bedingungen der Fahrerlaubnisklassen der FeV i.d.F. bis 

zum 18.01.2013 
o Anlage 3, Tabelle A II zu Klasse BE = BE 79.06 

 BE 79.06 = Fahrzeugkombination der Klasse BE, sofern 
die zGM des Anhängers 3500 kg übersteigt. 

 
 
3. Ergebnis 
 

Die Fahrzeugkombination erfordert die Fahrerlaubnisklasse BE gemäß § 6 I 
FeV in der bis zum 18.01.2013 geltenden Fassung. 


